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1. Leitbild 

„Der Mensch ist das Ebenbild Gottes, ein einmaliges Wesen, dessen Würde 

unantastbar ist“ 

Der Mensch befindet sich in einem ständigen Prozess der Veränderung und des 

Lernens, der von den Begegnungen, Beziehungen und Bedingungen mit und durch 

andere Menschen beeinflusst ist. Kinder sollen Wertschätzung und Zuwendung 

erfahren, mit der sie in ihrer gesamten Persönlichkeit gesehen werden. Dazu gehört 

es auch, die christlichen Grundwerte zu vermitteln und mit den Kindern zu leben; denn 

wir sind vom Mehrwert der religiösen Erziehung überzeugt. 

 

Die Erziehung, Bildung und Betreuung soll allen helfen, die Fähigkeiten zu stärken, 

das eigene Leben immer besser zu bewältigen und sich zu gesunden Menschen 

entwickeln. 

 

Dazu braucht es für uns Respekt und Empathie, Vertrauen und Zuverlässigkeit, 

Gerechtigkeit und eine Innere Ausgeglichenheit gegenüber Menschen, die uns 

anvertraut sind oder sich uns anvertrauen. 

 

Die Familie mit ihren vielfältigen Beziehungen und die Sicherheit und Geborgenheit, 

die sie schenken kann, ist uns von hohem Wert. 

 

 

2. Verhaltenskodex 

 

Für die Arbeit mit Kindern im Kleinkindalter in unseren Kindertagesstätten. Der im 

Anschluss beschriebene Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis des 

Verständnisses im Umgang mit Kindern dar und muss als Voraussetzung für die Arbeit 

mit Kindern von jedem Mitarbeiter unterschrieben werden. Mit der Unterschrift unter 

diesem Verhaltenskodex verpflichtet sich der Mitarbeiter (Ehrenamtlich, Nebenamtlich, 

Hauptamtlich), sich an die nachstehenden Vereinbarungen und Verhaltensregeln zu 

halten.  

Ziel dieser Vereinbarung ist, dass sich in der Gemeinde und bei den Mitarbeitern eine 

Haltung durchsetzt, die den Schutz von Kindern zum obersten Ziel hat und deren 

Grenzen und Bedürfnisse respektiert.  

Sollte der Verhaltenskodex anpassungs- oder ergänzungsbedürftig sein, so werden 

Änderungen unabhängig von mündlichen Vereinbarungen erst gültig, wenn sie in vom 

Träger unterzeichneter schriftlicher Form vorliegen. 

 

 

 



2.1 Nähe und Distanz 

 

• Wenn ein Kind einzeln betreut wird (Sprachförderung...) muss dies immer in den 
vorgesehenen, für die anderen zugänglichen Räumen, stattfinden. Die Räume 
dürfen nicht abgeschlossen werden. Vorab werden immer die Kolleginnen 
informiert: „Ich gehe jetzt mit ... in den Nebenraum.“ Die Kontrolle und 
Verantwortung für die Einzelförderung liegt immer bei der Leitung/Gruppenleitung.  
 

• Die Kinder dürfen nicht von den Erzieherinnen nach Hause gebracht werden (mit 
der Ausnahme von Notsituationen, die aber transparent gemacht werden müssen). 

 

• Das „Nein“ eines Kindes zum Thema „Nähe und Distanz“ wird akzeptiert; Grenzen 
und Scham werden respektiert; Grenzverletzungen werden ernst genommen. 
Grenzüberschreitungen gegenüber Kindern müssen angesprochen und thematisiert 
werden.  

 

• Die Mitarbeiter haben keine Geheimnisse mit den Kindern. 
 

• Mit Körperkontakten sollte grundsätzlich sensibel umgegangen werden, und es 
dürfen keine Grenzen überschritten werden.  

 

• Die Kinder werden mit Achtung vor ihrem Körper behandelt. Die natürliche 
Schamgrenze ist zu respektieren und zu achten. 

 

• Berührungen im Genitalbereich sind zu vermeiden, es sei denn diese sind aus 
pflegerischen Gründen unabdingbar. Der Erwachsene ist verpflichtet, notwendige 
Distanz immer herzustellen. 

 

• Wenn ein Kind getröstet werden muss, geschieht dies nach dem Bedürfnis des 
Kindes – aber immer herzlich und natürlich.  

 

• Ist es erforderlich, ein Kind zu beruhigen und sucht es Körperkontakt, z.B. bei der 
Einschlafsituation zum Mittagsschlaf, so ist dieser mit der gebotenen Distanz und 
Rücksicht zu gewähren. Das Kind soll die ihm gebührende Zuwendung 
anteilnehmend durch den Bezugserzieher erhalten. Notwendiger Körperkontakt 
erfolgt nur über die zugewandten Körperstellen oberer Rücken, Kopf, Arm und 
Hand. 

 

• Es ist nicht gewollt, dass Kinder die Erzieher küssen. Sollte ein Kind dennoch eine 
Erzieherin küssen, so ist dieses unter Berücksichtigung seiner Herkunft und seines 
kulturellen Hintergrundes zu sehen. Der Erzieher weist das Kind liebevoll darauf hin, 
dass dies in der Gruppe nicht gewünscht ist und die anderen Kinder sich auch 
daranhalten. 

 

• Wenn Kinder die Geschlechtlichkeit und den Körper der Erwachsenen in den 
Gruppen und Einrichtungen erkunden wollen (Berühren der Brust...) dann ist dies 
zunächst eine natürliche Handlung. Entsprechend sind die Kinder, ohne sie 
zurückzustoßen, liebevoll auf die Einhaltung der Grenzen auch gegenüber 
Erwachsenen hinzuweisen.  

 



• Die Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, denen wir Vertrauen in ihre 
Entwicklung entgegenbringen. Sie können an Entscheidungen mit ihrer eigenen 
Meinung partizipieren; Irrungen und Fehler werden zugelassen und gehören in den 
Alltag.  

 
 
 
2.2 Sprache und Wortwahl 

 

• Wir verwenden in den Gruppen und Einrichtungen keine sexualisierte Sprache und 
keine abfälligen Bemerkungen. 
 

• Wir schreiten sofort ein, wenn die Kinder sich auf diese Weise äußern und achten 
auf freundliches Miteinander.  

 

• Die Geschlechtsteile werden bei einer Thematisierung korrekt benannt.  
 

• Wenn die Kinder Fragen zur Sexualität stellen, werden wir angemessen kindgemäß 
antworten. Dabei wird genau hingehört und die Mitarbeiter beantworten nur die 
Frage, die das Kind gestellt hat. Da aber die Aufklärungsarbeit zu den Aufgaben der 
Eltern gehört, werden wir anschließend die Fragen an diese weitergeben. 

 

• Wir verwenden keine übergriffigen, sexualisierenden oder herabwürdigenden 
Spitznamen. 

 

• Wir werden positiv die Kinder wahrnehmen und positiv bestärken, ohne einzelne 
Kinder besonders hervorzuheben und zu bevorzugen. Wir achten darauf, dass die 
Kinder nicht durch Betonen von Äußerlichkeiten nur auf ihr Äußeres festgelegt 
werden.  

 

• Kinder werden in ihren Bedürfnissen unterstützt, auch wenn sie sich verbal noch 
nicht gut ausdrücken können.  

 

 

 
2.3 Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

 

• Werden Kinder in der KiTa, bei Veranstaltungen oder Ausflügen fotografiert, 
geschieht dies ausschließlich mit dem Diensthandy oder einer Kamera der KiTa. 
Eine Veröffentlichung von Fotos aus den Einrichtungen erfolgt nur für 
Kindergartenzwecke. Fotos mit Kindern von Gemeinschaftsveranstaltungen der 
KiTa oder aus dem Alltag der KiTa werden nicht im Internet und den sozialen 
Medien (Facebook, WhatsApp, Twitter etc) veröffentlicht. 
 

• Vor einer Veröffentlichung von Fotos außerhalb der Einrichtung ist der jeweilige 
Erziehungsberechtigte des abgebildeten Kindes/der abgebildeten Kinder 
(gegebenenfalls beide, sofern nicht einer im Vertrag als bevollmächtigt bezeichnet 
worden ist), um seine vorherige Zustimmung zu bitten. Verweigert ein 



Erziehungsberechtigter eines Kindes seine Zustimmung oder liegt die Zustimmung 
nicht vor, so ist bei einer Veröffentlichung dieses Kind unkenntlich zu machen. 

 

• Das Benutzen von Handys ist in der Einrichtung ausschließlich für Telefonate im 
Notfall erlaubt. Das Fotografieren mit dem Handy ist untersagt. 

 

• Das Fotografieren durch die Eltern in der Einrichtung, bei Veranstaltungen und bei 
Ausflügen ist nicht gestattet. Hierauf sind die Eltern hinzuweisen. 

 

• Die Erzieherinnen und Ehrenamtlichen verhalten sich in der Einrichtung ihrer Rolle 
gemäß und führen keine dienstlichen Gespräche bei WhatsApp, Instagram und 
Facebook oder ähnlichen sozialen Medien mit den Eltern. 

 

• Kein Kind wird im unbekleideten Zustand fotografiert oder gefilmt. Medien mit 
pornographischen Inhalten werden nicht geduldet. 

 

• Medien, die den Kindern zugänglich gemacht werden, sind ausschließlich 
altersentsprechend (FSK-Einstufung wird beachtet) und pädagogisch sinnvoll.  

 

 
2.4 Angemessenheit von Körperkontakt 

 

• Auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder nach Nähe und Distanz ist zu achten. 
Kein Kind darf zu einem Körperkontakt gezwungen werden. Lehnt ein Kind eine 
Person als Bezugsperson ab, darf es nicht zum weiteren Umgang mit dieser 
gezwungen werden. Hierzu ist dann eine interne andere Lösung zu suchen.  
 

• Bei pflegerischen Maßnahmen ist im Vorfeld mit den Eltern abzustimmen, wie viel 
Hilfe das Kind benötigt. Danach richtet sich die zu gebende Hilfestellung ebenso 
wie an der Entwicklung des Kindes. Eine Weigerung oder Ablehnung des Kindes ist 
zu respektieren und mit den Eltern zu besprechen. 

 

• Das Wickeln von Kleinkindern erfolgt orientiert an der Maßnahme ruhig und 
umsichtig.  

 

• Zum Bereich des Wickelns:  
 

o Wir führen ein Wickeltagebuch. 
o Die pflegerischen Tätigkeiten geschehen nicht überhastet, aber auch 

nicht mit Spielen ausgedehnt (auf Bauch pusten/nicht zu lange ohne 
Windel herumliegen lassen). 

o Kurzzeitpraktikanten wickeln nicht in den Einrichtungen.  
o In unserer Kita führen FSJler und Anerkennungsjahr - Erzieher nach 

einiger Zeit ein begleitetes Wickeln durch, wenn die Kinder sich dies 
wünschen – und übernehmen diese Tätigkeit danach ggf. alleine. 

o Wird ein Kind gewickelt, so ist dieses abgeschirmt von neugierigen 
Blicken anderer (Kinder oder Erwachsener) geschützt zu wickeln. Es ist 
darauf zu achten, dass keiner unbefugt zusieht. 

 



• Beachtung der Intimsphäre 
o Die Intimsphäre der Kinder wird immer und überall gewahrt.  
o Das Kind wird beim Toilettengang – wenn nötig – begleitet. Ansonsten 

wird es vor neugierigen Blicken geschützt und allenfalls, soweit 
erforderlich unterstützt. 

o Wenn Kinder im Garten mit Wasser agieren, so ist darauf zu achten, dass 
sie bekleidet (Badesachen) sind. 

o Erwachsene ziehen sich nicht vor den Kindern um. 
o Die Kinder werden im Rahmen der Betreuung dazu angehalten, in für sie 

unangenehmen Situationen „nein“ sagen zu dürfen und hierzu ermutigt. 
 
 
 
2.5 Der Bereich der körperlichen Erkundung/ „Doktorspiele“: 

 

• Wir fördern in unseren Einrichtungen keine „Doktorspiele“. Dennoch gehören diese 
Erkundungen bei vielen Kindern zu ihrer Entwicklung, die wir nicht untersagen und 
damit tabuisieren wollen.  
 

• In unseren Gruppen und Einrichtungen lassen wir „Doktorspiele“ nur zwischen 
Kindern zu –Erwachsene nehmen nicht teil. Wir achten dabei darauf, dass diese 
Erkundungen nur zwischen Kindern im ähnlichen Alter stattfinden.  

 

• Den Kindern wird auch in diesem Zusammenhang erklärt, dass sie zu allem „nein“ 
sagen können (Regelabsprache). 

 

• Die Kinder werden während dieser Zeiten im Blick behalten, damit kein Kind das 
andere zu ungewollten Handlungen zwingt. Die Eltern werden bei besonderen 
Vorkommnissen über das Thema informiert.  

 

• Sollte es zu altersuntypischen Grenzüberschreitungen kommen, werden die Eltern 
umgehend informiert. 

 

• Grenzverletzungen werden nicht geduldet, und es wird gemäß der 
Interventionsschritte im Verhaltenskodex gehandelt. 

 
 
 
2.6 Zulässigkeit von Geschenken 

 

• Die Kinder erhalten altersentsprechende und von der Einrichtung vorgesehene 
Geburtstagsgeschenke. 

• Auch wenn ein Kind hilfsbereit ist und z.B. den Tisch mit deckt, gibt es keine 
besonderen Belohnungen. 

• Die Vergabe von Geschenken ist immer transparent. Dies gilt auch für kleine 
Wertschätzungen (auch immateriell). Geschenke können im Team angesprochen 
und reflektiert werden, sobald einer im Team eine unpassende Vergabe feststellt. 

• Aufmerksamkeiten von Eltern an Erzieher werden immer an das ganze Team 
geschenkt.  

 



2.7 Disziplinarmaßnahmen 

 

• Bei Streitigkeiten wird miteinander nach Lösungen gesucht – ggf. von den Kindern 
alleine. 
 

• Die Regeln in den Gruppen und Einrichtungen sind transparent und in vielen Fällen 
von den Kindern mitbestimmt (wie viele Kinder dürfen in welchem Bereich spielen...) 

 

• Verbale und nonverbale Gewalt, Demütigungen und Freiheitsentzug werden nicht 
toleriert.  

 

• Wir achten das geltende Recht, selbst wenn die Schutzperson eine Missachtung 
nahelegt (z.B. „Wenn mein Kind nicht zuhört, geben Sie meinem Kind einfach einen 
Klaps“).  

 

• Wenn ein Kind regelwidrig gehandelt hat und Konsequenzen dafür tragen muss, 
müssen sich diese erzieherischen Maßnahmen auf den entsprechenden 
Sachverhalt beziehen (zeitnah handeln, den Zusammenhang mit dem Kind 
besprechen) 

 

• Keiner darf auf die Kinder Druck ausüben. Sollte dies dennoch erfolgen, ist die 
Leiterin der Einrichtung umgehend zu informieren, die dann geeignete Maßnahmen 
zur Klärung der Situation ergreifen wird. 

 

 
2.8 Ausflüge 

 

• Außerordentliche Planungen von Ausflügen und Übernachtungen werden für die 

Eltern transparent und anschaulich kommuniziert. 

 

• Die Kinder sind immer beaufsichtigt und immer mit einer Kindergruppe / 

Mitarbeiterin zusammen.  

 

• Bei einer Übernachtungssituation sind die Kinder nie allein in einer Schlafsituation, 

andere Kinder sind immer dabei.  

 

2.9 Qualitätsentwicklung – Qualitätssicherung – Qualitätsüberprüfung 

 

• Die Risikoeinschätzung, die Beschwerdewege und der Kodex werden regelmäßig 
hinterfragt und überprüft.  
 

• Jeder Mitarbeiter macht die eigene Arbeit transparent und profitiert von einem 
kritischen Hinterfragen seiner Arbeit.  

 

• Offen Kritik zu äußern oder zu empfangen fällt nicht jedem leicht. Hierzu sollen die 
Mitarbeiter ermutigt werden – und es ist im gewissen Maße auch eine Verpflichtung, 
die Wahrnehmung zu benennen und weiterzugeben.  



Beteiligung von Kindern – Stärkung ihrer Rechte 
 
Wir fördern die Selbstbestimmung der Mädchen und Jungen und beteiligen sie an der 
Gestaltung des gemeinsamen Alltags. Beteiligung bedeutet für uns, dass die Kinder 
mitbestimmen und mitentscheiden können über Dinge oder Ereignisse, die ihr 
gemeinsames Leben in der Einrichtung betreffen. Über ihre Beteiligung erfahren wir 
mehr von und über die Kinder. Sich für die Ideen der Mädchen und Jungen zu 
interessieren, ihnen aktiv zuzuhören und sie zu ermutigen, ihre Sicht darzustellen – 
diese pädagogische Haltung wird durch jede einzelne Fachkraft und das gesamte 
Team vertreten. Dabei ist für uns von großer Bedeutung, den Kindern gegenüber 
glaubwürdig und verlässlich aufzutreten. 
 
Jede Einrichtung geht bei der Gestaltung von Beteiligung ihren eigenen Weg. Sie wird 
in ganz unterschiedlichen Formen praktiziert: z.B. projektorientiert oder in offener Form 
als Kinderkonferenz oder Kinderparlament, in Form einer ‚Hausordnung‘ als 
gemeinsam vereinbartes Regelwerk oder gruppenorientiert im Erzähl oder 
Morgenkreis.  
 
Die Themen und Anlässe können dabei ganz verschieden sein: beim Tages- oder 
Wochenablauf, bei Aktivitäten wie Ausflüge, Feste oder dem Ferienprogramm, bei der 
Auswahl von Materialien  
und der Raumgestaltung, bei der Projektwahl und der Bildung von AG’s etc. Wie die 
Beteiligung im Einzelnen erfolgt, ist der pädagogischen Konzeption der jeweiligen 
Einrichtung zu entnehmen. 
 
Damit sich die Mädchen und Jungen beteiligen können, müssen sie wissen, worum es 
sich bei den anstehenden Entscheidungen handelt und welche Anforderungen an sie 
gestellt werden. Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkräfte ist es, ihnen dazu die 
notwendigen Informationen zu geben und für die nötige Transparenz zu sorgen. 
Insbesondere in der Eingewöhnungsphase, wenn vieles noch neu ist, erläutern wir den                                                 
Beschwerdeempfänger oft negativ besetzt, da diese die gewohnten Abläufe in Frage 
stellen. Außerdem werden viele Beschwerden gar nicht erst vorgetragen, weil dies oft 
als nicht gewinnversprechend angesehen wird („Es wird sich eh nichts ändern“). 
 

• Wie ernst nehme ich das Meckern von Kindern? 
 

• Ab welchem Alter können sich Kinder beschweren? 
 

• Dürfen alle Beschwerden sein – auch übers Essen? 
 

• Wer darf sich wo beschweren? 
 

• Was erwarte ich mir von Beschwerden – wenn ich mich beschwere? 
 

• Welche Anlaufstellen haben Eltern/Erwachsene? 
 
 
 
 
 



Beschwerdewege der KiTa St. Nikolaus 
 
Die KiTa St. Nikolaus besitzt bereits eine ausführliche Beschwerdeordnung. Dies ist 
auf Partizipation der Kinder angelegt, die altersangemessen mit einbezogen werden. 
Das Konzept ist für verschiedene Beschwerdearten geeignet und gliedert sich u.a. auf 
in:  
 
Wir regen die Kinder an, Beschwerden zu äußern: 
 

• Indem wir die Kinder ermutigen, eigene und Bedürfnisse der anderen 
wahrzunehmen und sich für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen 

• Indem sie im Alltag der Kita erleben, dass sie bei Unzufriedenheit auch über 
Ausdrucksformen wie Weinen, zurückziehen und Aggressivität ernst- und 
wahrgenommen werden 

• Die Schaffung eines sicheren Rahmens, in denen Beschwerden angstfrei 
geäußert werden können 

 
In unserer Kindertagesstätte können die Kinder sich beschweren: 
 

• In Konfliktsituationen 

• Über alle Belange die ihren Alltag betreffen 

• Wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen 

• Über Verhaltensweisen der Pädagogen 
 
Die Kinder bringen ihre Beschwerden zum Ausdruck: 
 

• Durch ihr eigenes Verhalten, wie Grenzüberschreitung, 
Regelverletzungen oder Verweigerung etc. 

• Durch konkrete Missfallensäußerungen 

• Durch Gefühle, Mimik und Gestik 
 

Die Kinder können sich beschweren: 
 

• Bei Gesprächen im Stuhlkreis 

• Bei den Mitarbeitern und Kollegen in der Gruppe 

• Bei Familien und Freunden  
 
Die Beschwerden der Kinder werden aufgenommen und dokumentiert: 
 

• Durch die direkte Kommunikation mit dem Kind 

• Durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung 

• Im Rahmen von Befragungen 

• Im Beschwerdeordner 

• Im Rahmen der Kinderkonferenz 
 
Die Beschwerden der Kinder werden Bearbeitet 
 

• Mit dem Kind auf Augenhöhe, gemeinsame Lösungen finden 

• In der Kinderkonferenz 

• Im Austausch mit der Gruppe  



• In Teamgesprächen 

• In Elterngesprächen, auf Elternabenden oder Elternbeiratssitzungen 
 
 

 
Prävention 

 

• Interventionsschritte:  
 

Wenn ich grenzverletzendes Verhalten durch mich oder andere wahrnehme, 
beziehe ich aktiv Stellung, indem ich: 

• die Situation stoppe oder meine Beobachtung anspreche. 

• meine Wahrnehmung dazu benenne und auf Verhaltensregeln hinweise. 

• um Entschuldigung bitte oder zu einer solchen Entschuldigung anleite. 

• mein Verhalten ändere oder eine Bitte zur Verhaltensänderung formuliere. 
 

Bei Übergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes Verhalten mit vermuteter 
Absicht) werde ich, nachdem ich dies wahrgenommen habe:  

• die Situation stoppen, meine Beobachtung und die Wiederholung des 
Verhaltens ansprechen. 

• dazu werde ich meine Wahrnehmung dazu benennen und eine 
Verhaltensänderung einfordern.  

• danach werde ich den Sachverhalt protokollieren und das weitere Vorgehen mit 
einem Kollegen und dem verantwortlichen ehren - oder hauptamtlichen 
Mitarbeiter besprechen. 

 
Wenn in unserer Gemeinde ein grenzverletzendes Verhalten in größerem Maß, 
übergriffiges Verhalten oder Missbrauch wahrgenommen wird, müssen im Sinne 
einer Gefährdungsprognose folgende Schritte eingehalten werden:  

 

• Ich nehme meine Wahrnehmung ernst, handle ruhig und konfrontiere den Täter 
nicht mit meiner Vermutung! Ich werde das Kind/den Jugendlichen beobachten 
und ggf. ermutigen und bestärken, darüber zu sprechen. 

• Ich stelle keine Ermittlungen an und führe keine Befragungen durch. Ich 
verspreche dem Kind/Jugendlichen nicht, dass ich über alles schweigen werde, 
denn vielleicht kann ich dies nicht halten.  

• Danach werde ich um kollegialen Rat bzgl. meiner eigenen Wahrnehmung 
bitten und das Beobachtete und Besprochene protokollieren. 

• Wenn ich die Situation weiterhin als gefährlich einschätze, werde ich eine in § 
8a Kinderschutzfachkraft oder eine Präventionsfachkraft um Rat bitten. Dafür 
habe ich in oder in der Nähe der Gemeinde folgende Ansprechpartner:  

 
 

 


